
Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co. KG, Sitz der Gesellschaft: Hamburg, Deutschland; Registergericht Hamburg, 
Deutschland; HRA 120750; WEEE-Reg.-Nr. DE 50638429; Persönlich haftender Gesellschafter: Siemens Gamesa Renewable 
Energy Management GmbH; Sitz: Hamburg, Deutschland; Registergericht: Hamburg; HRB 142736; Geschäftsführer: Pierre Bauer; 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Jürgen Bartl 

Seite 1 von 1 

Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co. KG; 

Management: Pierre Bauer 

Beim Strohhause 17-31 

20097 Hamburg 

Germany 

Tel: +49 (40) 2889 0 

www.siemensgamesa.com 

 

 

 

SGRE GmbH & Co. KG, SGRE ON NE&ME TE, 
Berliner-Tor-Center, Beim Strohhause 17-31, 20097 Hamburg 
 
 
 

  

An die zuständige Stelle 
 

 

Name Kai Hartmann 

Abteilung SGRE ON CRO NE&ME TE TPM 

Telefon +49 (40) 2889-6632 

Mobil +49 (173) 3617093 

Email kai.hartmann@siemensgamesa.com 

 Datum 09.04.2020 

Information zu Siemens Gamesa Windenergieanlagen  

Betreff: Allgemeine Erläuterung zu Entsorgungsnachweisen von Gefahrenstoffen 

 

 

 
Für die Entsorgung von sämtlichen Abfallarten und Gefahrenstoffen, die während der Installation und 
des Betriebes von Siemens Gamesa Windenergieanlagen anfallen, arbeitet Siemens Gamesa 
Renewable Energy GmbH mit dem Entsorgungsfachbetrieb Zentek GmbH & Co. KG zusammen. Das 
entsprechende Zertifikat finden Sie als Anlage zu diesem Schreiben.  
 
Die Zentek GmbH arbeitet mit einem Netzwerk qualifizierter Subunternehmer zusammen, wie Sie der 
Anlage Leistungsbeschreibung Zentek GmbH entnehmen können.   
Da im Efb Zertifikat unter Punkt 4.1 alle Abfallarten entsorgt werden können, werden keine 
Einzelnachweise gemäß AVV beigefügt.   
 
  
 
  
  
  
 
  
 
  
 
Anlagen:  
- Zertifikat Entsorgungsfachbetrieb (Efb) Zentek GmbH  
- Leistungsbeschreibung Zentek GmbH 



 
 

7. Sachverständiger, der die Überprüfung durchgeführt hat: 

7.1 Name:     Vorname: 

7.2 Unterschrift (nur für die Ausstellung in Papierform): 

  

Zertifikat 

 
 

 
 

 

 

4. Name und Anschrift des Entsorgungsfachbetriebes (Hauptsitz): 

4.1 Name:  

4.2 Straße:  

4.3 Staat:  Bundesland:  

Postleitzahl:  Ort:  

4.4 Eintrag in das Handels-, Vereins- oder Genossenschaftsregister (sofern ein Eintrag erfolgt ist): 

Registernummer (HRA, HRB etc.):                         Registergericht:   

1. Name und Anschrift der Zertifizierungsorganisation 

1.1 Name:   

1.2 Straße:   

1.3 Staat:  Bundesland:  

Postleitzahl:  

Ort:  

 

3. Angaben zum Zertifikat 

3.1 Nummer des Zertifikats (durch die Zertifizierungsorganisation frei zu vergeben):  

3.2 Erstmalige Zertifizierung ☐ oder Folgezertifizierung ☐ 

3.3 Vorgangsnummer (soweit von der Behörde erteilt):  

3.4 Das Zertifikat beinhaltet        Anlage(n). 

3.5 ☐ Das Zertifikat wird nur für einen bestimmten Betriebsteil erteilt (siehe Anlage(n)                                                                 ). 

3.6 ☐ Das Zertifikat wird nur für bestimmte Abfallarten, Tätigkeiten oder Standorte erteilt (siehe Anlage(n)                                 ). 

3.7 Das Zertifikat ist gültig bis zum 

5. Der Betrieb ist berechtigt, im Hinblick auf die in der Anlage zu diesem Zertifikat genannten Standorte, Tätigkeiten und Abfallar-

ten das Überwachungszeichen der obengenannten technischen Überwachungsorganisation oder Entsorgergemeinschaft und die 

Bezeichnung 

„Entsorgungsfachbetrieb“ 
gemäß § 56 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in Verbindung mit der Entsorgungsfachbetriebeverordnung zu führen. 

5.1  
 

6. Prüfungsdatum: 

 

8.  Ausstellungsdatum: 

 

9. Leiter/Leiterin der Zertifizierungsorganisation: 

9.1 Name:     Vorname: 

9.2 Unterschrift (nur für die Ausstellung in Papierform): 

5.2  
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ZER-QMS Zertifizierungsstelle Qualitäts- und Umweltgutachter GmbH 

Volksgartenstraße  48 

DE NW

50677

Köln  

244/Z3320/Efb

ZZET017003461001

1

08.01.2021

Zentek Services GmbH & Co. KG 

Ettore-Bugatti-Straße  6-14 

DE NW

51149 Köln  

HRA 33824 Köln

09.07.2019 Soltek Daniel

22.07.2019 Behrens Frank



 
 

 

2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 
2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 
2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 
2.4 Behandeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV: 

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV: 
☐ vorbereitend  ☐ abschließend 
2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 
2.5.2 Recycling ☐ 
2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 ☐ vorbereitend  ☐ abschließend 
2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV: 

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 
2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 
2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage      zum Zertifikat mit der Nummer 
Name des Entsorgungsfachbetriebs 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: 
1.2 Straße: 
1.3. Staat:           Bundesland:                                           Postleitzahl:              Ort: 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage im 

Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 
3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 
3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 
3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 
3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 
3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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1 ZZET017003461001 / 244/Z3320/Efb

Zentek Services GmbH & Co. KG 

Zentrale 
Ettore-Bugatti-Straße  6-14 
DE NW 51149 Köln  

E315M06433

E315M06433

Handeln und Makeln von Abfällen



 
 

4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten ☐ 
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 
4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 
4.4 bestimmte Abfallarten  ☐ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 
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